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N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 9. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde 

am Montag, 12.12.2022, DGH Haldorf, 
Wolfershäuser Straße 15, Edermünde-Haldorf 

 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr Mitgliederzahl: 11 
Ende: 22:10 Uhr davon anwesend: 10 
 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend: 
 

Klitsch, Marcel SPD   
Klitsch, Anita SPD   
Nitzbon, Marc SPD   
Wicke, Armin SPD   
Wolfram, Arne SPD   
 

Schmitt, Alexander CDU   
 

Pies, Stefanie GRÜNE   
Steyer, Oliver GRÜNE   
 

Schmidt, Marc FWG   
 

Valentin, Mark BLE   
 

 
entschuldigt fehlend: 
Uloth, Andreas CDU  
 

 
vom Gemeindevorstand anwesend: 
Petrich, Thomas Bürgermeister 
 

Dickel, Klaus Beigeordneter 
 

 
Schriftführer/-in: 
Mander, Dieter    
 

 
außerdem anwesend: 
Blum, Harald Mitarbeiter der Verwaltung 
Hochapfel, Vivien Auszubildende     (zu TOP 1)  
Riebeling, Joanna Mitarbeiterin der Verwaltung  
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Sitzungsverlauf 
 
Die Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit des Haupt- 
und Finanzausschusses durch den Vorsitzenden Marcel Klitsch, gemäß § 53 HGO erfolgt ohne Ein-
wände. 
 
 
Tagesordnungspunkt 1 VL-285/2022 3. Ergänzung 
 
Erste Nachtragshaushaltssatzung mit 
Nachtragshaushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 
 
Im Rahmen der Erörterungen zum Nachtragshaushalt 2022 erwartet BLE-Fraktionsvorsitzender 
Mark Valentin von Bürgermeister Thomas Petrich die Beantwortung der mit E-Mail vom 05.12.2022 
(Schreiben vom 02.12.2022) zugesandten Anfragen bis zur Sitzung der Gemeindevertretung am 
16.12.2022.  
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, folgenden Beschluss zu  
fassen:  
 
Die Gemeindevertretung beschließt, nach vorheriger Unterrichtung über den Stand des Haushalts-
vollzugs nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung, die vom Gemeindevorstand in der Sitzung am 
21.11.2022 vorgelegte Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022. 
 
Die Satzung hat folgenden Wortlaut: 
 
ERSTE  NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE  
EDERMÜNDE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022 
____________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der zurzeit gültigen Fassung hat die Ge-
meindevertretung in ihrer Sitzung am              folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 
§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht um 

EUR 
vermin-
dert um 
EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-
planes einschl. 
der Nachträge 
gegenüber bis-
her EUR 

auf nunmehr 
EUR festge-
setzt 

im Ergebnishaushalt 
 
im ordentlichen Ergebnis 
  
die Erträge  
 
die Aufwendungen 
 
der Saldo 

 
 
 

286.200 € 
 

160.900 € 
 

125.300 € 

 
 
 

 

 
 
 

14.479.900 € 
 

14.427.300 € 
 

52.600 € 

 
 
 

14.766.100 € 
 

14.588.200 € 
 

177.900 € 

https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZavCsQ0JEmDjggJVrNxICXecDoZFTRfn-spp99SXHz2Z/Beschlussvorlage-VL-285-2022-3.-Erg%C3%A4nzung.pdf
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im außerordentlichen Ergebnis 
 
die Erträge  
 
die Aufwendungen 
 
der Saldo 

 
 

4.100 € 
 

24.000 € 
 

19.900 €  

 
 
 

 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

 
 

4.100 € 
 

24.000 € 
 

19.900 € 
im Finanzhaushalt 
 
aus laufender Verwaltungstätig-
keit  
  
der Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen 
 
aus Investitionstätigkeit 
 
die Einzahlungen  
 
die Auszahlungen 
 
der Saldo 

 
 
 
 

105.100 € 
 
 
 
 
 

397.900 € 
 

510.400 €  

 
 
 
 
 
 

 
 

112.500 € 
 
 
 
  

 
 
 
 

696.900 € 
 
 
 

1.712.900 € 
 

4.694.600 € 
 

2.981.700 € 

 
 
 

 
802.000 € 

 
 
 

1.600.400 € 
 

5.092.500 € 
 

3.492.100 € 

aus Finanzierungstätigkeit 
 
die Einzahlungen 
 
die Auszahlungen 
 
der Saldo 

 
 

0 € 
 

0 € 
 

6.400 € 

 
 

0 € 
 

6.400 € 
 

0 € 

 
 

1.550.000 € 
 

99.800 € 
 

1.450.200 € 

 
 

1.550.000 € 
 

93.400 € 
 

1.456.600 € 
 
 
§ 2 Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert. 
 
 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen 
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung von 345.000 € um 360.000 € erhöht und damit auf 705.000 € neu festgesetzt.  
 
 
§ 4 Liquiditätskredite 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 
§ 5 Steuersätze 
 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 
§ 6 Haushaltssicherungskonzept 
 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
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§ 7 Stellenplan 
 
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 18.07.2022 
beschlossene Stellenplan. 
 
 
§ 8 Budget 
 
Die bisherigen Budgets werden nicht geändert. 
 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung wird hiermit ausgefertigt:  
 
Edermünde,  
 
Der Gemeindevorstand der 
Gemeinde Edermünde 
 
 
 
- Thomas Petrich - 
    Bürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 VL-304/2022 
 
Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft 
 
Beschluss: 
Beschluss zur Rücknahme des Bürgerbusses in die kommunale Trägerschaft zum 01.01.2023 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 3 VL-342/2022 
 
KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH 
hier: Erklärung zur Abnahme der Energiemengen in 2024 und 2025 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Edermünde erklärt, dass sie auch in den Jahren 2024 und 2025 weiterhin mit Ener-
gie von der KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH beliefert werden möchte und keine 
Kündigung für diesen Zeitraum aussprechen wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 
 
  

https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYEt6nnitI91KBR0H2kzrOPitHL71TJNODJY2NL9aDDg/Beschlussvorlage-VL-304-2022.pdf
https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeG85QscqWpKdcnuMa8_XebSs7Y3VVtOg_dG3sPSPL92/Beschlussvorlage-VL-342-2022.pdf
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Tagesordnungspunkt 4 VL-303/2022 1. Ergänzung 
 
Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Neufassung der Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Edermünde 
 
Beschluss: 
Beschluss der als Anlage zum Protokoll beigefügten Neufassung der Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Edermünde. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 5 VL-329/2022 
 
Neufassung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA) 
 
Beschluss: 
Beschluss über die Zustimmung zur Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes  
Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA), die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 6  
 
Unterrichtungen 
 

keine Unterrichtungen  
 

 
 
Edermünde, 01.12.2022 
 
 
 
gez. Marcel Klitsch gez. Dieter Mander 

Ausschussvorsitzender Schriftführer 
 

 

https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjnSIu6TFsBQM8pZ9pvrzM6Xm2re5d5WGkNJRYYnt4l/Beschlussvorlage-VL-303-2022-1.-Erg%C3%A4nzung.pdf
https://rim.ekom21.de/edermuende/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUyHMCp1M9tbIiIJqIewPey0ENzGTQ585FgCnYqzcPXU/Beschlussvorlage-VL-329-2022.pdf


16.11.2022

1

ENTWURF ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG
Information Gemeindevorstand / Ausschüsse 

NOTWENDIGKEIT DER ANPASSUNG

ANPASSUNG AN RECHTLICHE 
ÄNDERUNGEN DER HGO

ANPASSUNGEN HINSICHTLICH 
DER NUTZUNG DES 
RATSINFORMATIONSSYSTEMS 
DER GEMEINDE EDERMÜNDE 
(SD.NET)

ANPASSUNG AN DIE EMPFEHLUNGEN 
AUS DER MUSTERSATZUNG DES HSGB
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ERGÄNZUNGEN § 1 - VERDIENSTAUSFALL
 In Abs. 3 wird eine Definition hinsichtlich der Geringfügigkeit des Einkommens eingefügt:

„Ein geringfügiges Einkommen ist nur dann anzunehmen, wenn die zeitliche Inanspruchnahme 
durch die Erwerbstätigkeit weniger als 15 Stunden je Woche ausmacht. “

 In Abs. 4 wird die Regelung des § 27 Abs. 1 S. 5 HGO aufgenommen, dass auch 
erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung 
von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen, durch die Gemeinde ersetzt 
werden.

 Es wird ein Abs. 5 hinsichtlich des Verdienstausfalls bei selbständig Tätigen hinzugefügt: 
„Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens festgesetzt wird.“ Auf die Definition eines Höchstbetrages pro 
Stunde sowie eines monatlichen Maximalbetrages soll hierbei (entgegen § 27 Abs. 1 S. 7 
HGO) verzichtet werden, da die tatsächlich entstandene Verdienstausfall erstattet wird.

§ 2 FAHRKOSTEN

 In Abs. 1 wird ergänzt, dass Fahrkosten „für die Teilnahme und unmittelbare 
Vorbereitung von Sitzungen der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes 
oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder 
Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der 
Gemeinde entsandt worden sind“ ersetzt werden.
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§ 3 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN
 In die Liste der definierten Aufwandsentschädigungen des Abs. 1 werden die Mitglieder des 

Wahlausschusses und der Wahlvorstände / Auszählungswahlvorstände bei 
Gemeindewahlen, Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und 
Bürgerentscheiden mit aufgenommen. 
Begründung: Die Auszählungswahlvorstände werden gem. § 6 b KWG ebenfalls per 
Gesetz als ehrenamtliche Tätigkeit definiert und sind seit 2006 bereits in der Mustersatzung 
enthalten. Höhe der Aufwandsentschädigung: 20 € pro Tag Ihrer Tätigkeit

 Ebenfalls ergänzt in Abs. 1 werden die Ausschussvorsitzenden bzw. deren Stellvertretungen 
für die Durchführung bzw. im Vertretungsfall bei Sitzungen des eigenen Ausschusses mit 
einer erhöhten Aufwandsentschädigung (25 €). 
Begründung: Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Umfangs und der Terminintensität 
bei den Ausschusssitzungen sollte das erhöhte Engagement von Ausschussvorsitzenden bzw. 
deren Stellvertretern durch die Zahlung einer erhöhten Sitzungspauschale gewürdigt 
werden.

§ 3 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN
In dem neu aufgenommenen Absatz 6 wurde die pauschale Entschädigung bei 
Nutzung privater Endgeräte im Rahmen der der Einführung des 
Ratsinformationssystems für alle Mandatsträger/innen mit (SD.NET) aufgenommen:

„Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes erhalten eine pauschale Entschädigung, wenn sie entsprechend der
jeweiligen Regelung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Edermünde und
ihrer Ausschüsse auf die Zusendung von Sitzungsunterlagen in Papierform verzichten
und stattdessen diese Unterlagen in elektronischer Form erhalten. Die pauschale
Entschädigung wird dafür gewährt, dass diese Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter und Mitglieder des Gemeindevorstandes ein eigenes
elektronisches Endgerät nutzen, um die Unterlagen zu empfangen und zu bearbeiten.
Die Höhe dieser Pauschale beträgt 120,00 € pro Jahr, wobei sie anteilig für volle
Monate (pro Monat = 10,00 €) gezahlt wird. Sie wird mit den übrigen
Aufwandsentschädigungen ausgezahlt. “
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§ 3 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Begründung: Bei der Höhe des monatlichen Entschädigungsbetrages wurde sich an 
den Beträgen der Nachbarkommunen im Chattengau orientiert, dort ist eine 
Monatspauschale in Höhe von 10,00 € (max. 120,00 €/Jahr) festgelegt.

Entgegen des Vorschlages der Verwaltung im IT-Konzept der Gemeinde Edermünde 
wird für alle Mandatsträger/innen die Nutzung von privaten Endgeräten (BYOD –
„Bring Your Own Devcice“ in der Entschädigungssatzung umgesetzt.

Die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei dieser Vorgehensweise für den 
Gemeindevorstand konnten aufgrund von technischer Weiterentwicklung des Systems 
sowie aus Gründen der Praktikabilität ausgeräumt werden.

§ 4 FRAKTIONSSITZUNGEN

 In Abs. 2 wird folgender Satz 2 hinsichtlich der Anerkennung von Telefon- und 
Videokonferenzen bei Fraktionssitzungen angefügt: 
„Als Fraktionssitzungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden.“
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